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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der 

VDV-Akademie GmbH, Köln

(nachfolgend auch "Gesellschaft“ genannt)

hat uns ohne gesetzliche Verpflichtung den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung nach den §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung unterrichtet dieser Prüfungsbericht, der nach den Grundsät-

zen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) Prüfungsstandard 450 n. F.

(10.2021) erstellt wurde. Der Prüfungsbericht richtet sich an das geprüfte Unternehmen.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten -

die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften (Stand 1. Januar 2024) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage 5 beige-

fügt sind.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Gesellschaft hat zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt. Nach dem Ergebnis unserer Prü-

fung sind keine Umstände erkennbar, die gegen die Einschätzung der Geschäftsführung sprechen,

wie sie in dem vorgelegten Jahresabschluss und den weiteren geprüften Unterlagen zum Ausdruck

kommt.

- 2 -



C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die VDV-Akademie GmbH, Köln

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der VDV-Akademie GmbH, Köln, - bestehend aus der Bi-

lanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum

31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-

delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-

telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie

in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Mani-

pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen

Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-

geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-

sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen

von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im

Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh-

ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultieren-

de wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko,

dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-

deckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-

sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen

interner Kontrollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob ei-

ne wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu mo-

difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer

Prüfung feststellen.“
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der VDV-

Akademie GmbH für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr. Der Jahresabschluss ist

nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches in der zum Bilanz-

stichtag gültigen Fassung in Verbindung mit den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes

(GmbHG) erstellt worden.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 HGB. Bei der Aufstel-

lung des Jahresabschlusses wurden Erleichterungen in Anspruch genommen. Auf die Erstellung

eines Lageberichts wurde verzichtet.

Die Prüfung erfolgt freiwillig.

Hinsichtlich der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu einge-

richteten Kontrollen sowie hinsichtlich der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des

Jahresabschlusses verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk, der im Abschnitt C

wiedergegeben ist.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB erstreckt sich unsere Prüfung nicht darauf festzustellen, ob der Fortbe-

stand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung

zugesichert werden können.

II. Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach §§ 316 ff. HGB und den vom IDW festgestellten Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung ausgerichtet. Ziel unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist es,

hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-

chen falschen Darstellungen ist.

In der ersten Phase haben wir ein Verständnis für das Geschäft des Unternehmens erlangt. Hierzu

haben wir uns

 mit dem Umfeld und der Branche sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens

befasst,

 mit dem Rechnungslegungssystem und den Rechnungslegungsmethoden im Unternehmen

vertraut gemacht und
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 ein Verständnis des internen Kontrollsystems, dessen Qualität und Funktionsfähigkeit von

grundlegender Bedeutung für unser Prüfungsvorgehen sind, verschafft.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte auf Basis unserer Risikoidentifi-

zierung und -beurteilung festgelegt:

 Umsätze und

 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Prüfungsteam haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung ausgewählt. Zudem haben wir die

Strategie und den zeitlichen Ablauf der Prüfung bestimmt, sodass sich ein strukturierter, risikoorien-

tierter Prüfungsplan ergeben hat.

In der zweiten Phase haben wir auf Basis unserer Risikoidentifizierung und -beurteilung und der

Kenntnisse der Geschäftsprozesse und -systeme Prüfungshandlungen ausgewählt. Hierzu haben wir

die Ausgestaltung und Implementierung sowie die Wirksamkeit der von uns ausgewählten rechnungs-

legungsbezogenen Kontrollen beurteilt. Soweit Kontrollen als wirksam beurteilt wurden, konnten Art

und Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen (aussagebezogene analytische Prüfungs-

handlungen und die Prüfung von Einzelsachverhalten in Stichproben) entsprechend angepasst wer-

den.

Im weiteren Verlauf haben wir bei wesentlichen Posten des Jahresabschlusses analytische Prüfungs-

handlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen durchgeführt, um insgesamt eine hinreichende

Prüfungssicherheit zu erlangen. Daneben haben wir in dieser dritten Phase schwerpunktmäßig we-

sentliche Einzelsachverhalte geprüft und die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die Nut-

zung von Ermessensspielräumen beurteilt.

Unter anderem haben wir folgende Prüfungshandlungen vorgenommen:

 Prüfung des Prozesses der Jahresabschlusserstellung.

 Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte anhand der Ergebnisse der vorangegangenen Jahresab-

schlussprüfung.

 Bei der Prüfung des Anlagevermögens haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit des Anla-

genverzeichnisses überzeugt. Zugänge wurden in Stichproben überprüft. Die Bewertung des

Anlagevermögens wurde auf die Übereinstimmung mit Abschreibungsdauern hin untersucht.
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 Bei Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir die Ent-

wicklung des durch eine Saldenliste nachwiesenen Bestandes am Bilanzstichtag bis zum Tag

der Prüfung verflogt und daraus Rückschlüsse auf die Bewertung gezogen. 

 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden durch Ab-

stimmung der Gegenkonten überprüft.

 Von Kreditinstituten, mit denen die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen unterhält, haben wir

zum Bilanzstichtag Kontoauszüge eingeholt.

 Die Vollständigkeit der passivierten Rückstellungen haben wir auf der Grundlage der während

der Prüfung erlangten Kenntnisse analysiert und haben zusätzlich die Geschäftsführung der

Gesellschaft und leitende Mitarbeiter befragt. Die Ermittlung der Rückstellungsbeträge haben

wir anhand der vorgelegten Datengrundlagen und der angewandten Berechnungsmethoden

nachvollzogen.

 Die übrigen Vermögens- und Schuldposten haben wir anhand der Sach- und Personenkonten

der Buchhaltung nebst Belegen und Inventaren sowie verschiedener von der Gesellschaft er-

stellter Abschlussunterlagen (u. a. erläuternde Zusammenstellung zu einzelnen Posten des

Jahresabschlusses) geprüft.

 Die Umsatzerlöse sind hinsichtlich ihres Realisationszeitpunktes geprüft worden.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir in Form von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der

Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage vorgenommen.

Die Beurteilung unserer Prüfungsergebnisse bildete in der vierten Phase die Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss, auf deren Basis wir den Bestätigungsvermerk erteilt haben.

Dieser ist neben dem Prüfungsbericht Bestandteil unserer Berichterstattung.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns von der Geschäftsführung und den von

ihr benannten Mitarbeitern erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung

und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in

allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung.

Die aus den weiteren von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsge-

mäß in Buchführung und Jahresabschluss abgebildet.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den für die Rechnungslegung gelten-

den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und

größenabhängiger oder rechtsformgebundener Regelungen. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den

weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zah-

len der Vorjahresbilanz eröffnet. Die deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu

Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Im Anhang sind alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen vollständig und richtig enthalten.

Soweit Angaben im Anhang aufgenommen werden können, hat die Gesellschaft ihr Wahlrecht ge-

nutzt, diese Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung dort

aufzunehmen.

Der von uns geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 6. Mai 2024 versehene

Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 10. Juni

2024 festgestellt.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

und Anhang, vermittelt nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundsätze sind im Anhang (Anlage 3 zu diesem Bericht) zutreffend dargestellt. Von

bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten hat die Gesellschaft in angemessener Wei-

se Gebrauch gemacht. Die Ermessensspielräume wurden von der Gesellschaft im Rahmen der ge-

setzlichen Möglichkeiten ausgenutzt.
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F. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

I. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederten

Übersicht stellt sich wie folgt dar:

2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 5.082 100,0 4.115 100,0 967

Materialaufwand -2.762 -54,3 -2.297 -55,8 -465

Rohergebnis 2.320 45,7 1.818 44,2 502

Personalaufwand -1.365 -26,9 -976 -23,7 -389

Abschreibungen -17 -0,3 -44 -1,1 27

Sonstige betriebliche Aufwendungen -441 -8,7 -493 -12,0 52

Betriebliche Aufwendungen -1.823 -35,9 -1.513 -36,8 -310

Betriebsergebnis 497 9,8 305 7,4 192

Finanzergebnis 11 0,2 11 0,3 0

Ertragsteuern -167 -3,3 -50 -1,2 -117

Jahresergebnis 341 6,7 266 6,5 75
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Erläuterung der Ertragslage

Zu einzelnen Posten der Ertragslage geben wir folgende ergänzende Erläuterungen:

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

2024
EUR

2023
EUR

Veränderung
EUR

Einnahmen selbst organisierte
Tagungen 3.248.231,82 2.791.973,95 456.257,87

Berufliche Weiterbildung & Digitales
Lernen 1.821.050,91 1.312.966,23 508.084,68

Kompetenzsiegel 0,00 4.938,60 -4.938,60

Übrige 12.778,45 4.764,87 8.013,58

5.082.061,18 4.114.643,65 967.417,53

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 

2024
EUR

2023
EUR

Veränderung
EUR

Aufwendungen Tagungen 1.959.384,32 1.654.639,27 304.745,05

Berufliche Weiterbildung & Digitales
Lernen 802.633,90 639.926,12 162.707,78

Kompetenzsiegel 6,46 2.003,29 -1.996,83

2.762.024,68 2.296.568,68 465.456,00

Der Personalaufwand entfällt auf im Durchschnitt 21 Mitarbeiter (i.V. 18).

Die Abschreibungen sind um 27 T€ auf 17 T€ gesunken.
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Die sonstigen betriebliche Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

2024
TEUR

2023
TEUR

Veränderung
TEUR

Dienstleistungsverrechnung VDV
Akademie e.V. 201.370,83 234.370,87 -33.000,04

Lizenzgebühr Logo VDV 65.000,00 32.500,00 32.500,00

Abschreibung Forderungen 26.344,42 3.890,00 22.454,42

IT 26.032,32 38.755,07 -12.722,75

Sonstige Personalkosten/
Stellenausschreibungen 23.473,47 58.424,22 -34.950,75

Marketing/Öffentlichkeitsarbeit 18.265,42 14.274,46 3.990,96

Reisekosten 18.233,04 52.368,64 -34.135,60

Rechts- und Beratungskosten 11.694,23 7.779,97 3.914,26

Telefonkosten 7.215,15 6.112,58 1.102,57

Bürokosten/Fachliteratur 7.109,58 7.210,96 -101,38

Bewirtungskosten 3.528,97 3.090,77 438,20

Nebenkosten Geldverkehr 2.220,49 3.042,14 -821,65

Porto- und Frachtkosten 815,89 1.991,30 -1.175,41

Geschenke 148,88 183,38 -34,50

Buchhaltungskosten 0,00 5.630,29 -5.630,29

Sonstiges 29.441,35 23.248,77 6.192,58

440.894,04 492.873,42 -51.979,38
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II. Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig

(Restlaufzeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremd-

kapital zugeordnet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich danach wie folgt dar:

Vermögensstruktur
2024 2023 +/- 

TEUR % TEUR % TEUR

Langfristig gebundenes Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 24 1,3 17 1,6 7

Sachanlagen 8 0,4 2 0,2 6

Finanzanlagen 126 6,7 100 9,6 26

158 8,4 119 11,4 39

Kurzfristig gebundenes Vermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 301 16,0 223 21,5 78

Forderungen gegen Gesellschafter 146 7,8 164 15,8 -18

Sonstige Vermögensgegenstände 8 0,4 28 2,7 -20

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 361 19,2 200 19,4 161

816 43,4 615 59,4 201

Liquide Mittel 907 48,2 303 29,2 604

Gesamtvermögen 1.881 100,0 1.037 100,0 844
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Kapitalstruktur
2024 2023 +/- 

TEUR % TEUR % TEUR

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 25 1,3 25 2,4 0

Rücklagen 2 0,1 2 0,2 0

Bilanzgewinn 741 39,4 465 44,8 276

768 40,8 492 47,4 276

Fremdkapital

Steuerrückstellungen 184 9,8 34 3,3 150

Sonstige Rückstellungen 304 16,2 64 6,2 240

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 164 8,7 148 14,2 16

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 83 4,4 14 1,4 69

Sonstige Verbindlichkeiten 22 1,2 20 1,9 2

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 356 18,9 265 25,6 91

1.113 59,2 545 52,6 568

Gesamtkapital 1.881 100,0 1.037 100,0 844

Erläuterung der Vermögenslage

Zu einzelnen Posten der Vermögenslage geben wir folgende ergänzende Erläuterungen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände teilen sich wie folgt auf:

2024 2023 Veränderung
EUR EUR TEUR

eVEWA3 4.077,00 16.309,00 -12.232,00

Geleistete Anzahlungen 19.610,37 0,00 19.610,37

Übrige 0,00 229,00 -229,00

23.687,37 16.538,00 7.149,37

Die Finanzanlagen betreffen mit 1 T€ die Beteiligung an der INFRA Dialog Deutschland Beteiligungs-

gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dies entspricht 1 % vom Stammkapital der Gesellschaft. Über diese

Beteiligung besteht eine Beteiligung an der INFRA Dialog Deutschland GmbH, Berlin. Weiterhin be-

treffen sie mit 25 T€ die Beteiligung an der VDV Academy & Training GmbH, was einem Stammkapi-

tal der Gesellschaft von 100 % entspricht. Darüber hinaus betrifft der Posten Anteile an einem Invest-

mentfonds i.H.v. 100 T€, welche auf den aktuellen Kurswert zugeschrieben wurden (+ 1 T€).
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stimmen mit der Saldensliste auf den 31. De-

zember 2024 überein.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin

VDV-Akademie e.V., Köln. 100 T€ hiervon entfallen - wie im Vorjahr - auf ein Darlehen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2024
EUR

Debitorische Kreditoren 7.029,94

Sonstige Forderungen 800,00

7.829,94

Der aktive Rechnungsabgrenzugsposten betrifft im Wesentlichen Hotelbuchungen für Tagungen in

2025.

Bei einem Jahresüberschuss von 341 T€ und einer Ausschüttung an den Gesellschafter i.H.v. 65 T€

hat sich das Eigenkapital um 276 T€ erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

01.01.2024
Inanspruchnah-
me/Auflösung Zuführung 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR

Urlaubsrückstellungen 37.000,00 37.000,00 188.070,00 188.070,00

ausstehende Rechnungen 14.828,40 14.828,40 104.008,86 104.008,86

Aufbewahrung
Geschäftsunterlagen 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00

Jahresabschluss 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00

Steuererklärung 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00

63.688,40 57.088,40 297.338,86 303.938,86

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stimmen mit der Saldenliste auf den

31. Dezember 2024 überein.
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Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Voraus bezahlte Lehrgänge und Anzahlun-

gen für Tagungen in 2025.
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III. Finanzlage

Kapitalflussrechnung

In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufen-

den Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert dargestellt. Die Er-

mittlung erfolgt unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungs-Standards Nr. 21 (DRS 21).

2024 2023
Ver-

änderung
TEUR TEUR TEUR

Periodenergebnis 341 266 75

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 17 40 -23

+ Zunahme der Rückstellungen 240 33 207

- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -201 -242 41

+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 178 198 -20

- Zinserträge -7 -6 -1

+ Ertragsteueraufwand 167 50 117

- Ertragsteuerzahlungen -17 -15 -2

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 718 324 394

- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -56 -17 -39

+ erhaltene Zinsen 7 6 1

= Cashflow aus Investitionstätigkeit -49 -11 -38

- Auszahlungen/Einzahlungen Gesellschafter -65 -100 35

= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -65 -100 35

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-
bestandes 604 213 391

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 303 90 213

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 907 303 604
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G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 der VDV-Akademie GmbH, Köln, erstatten wir in Übereinstim-

mung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsbe-

richten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C wiedergegeben.

Eine Verwendung unseres Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer

vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses der VDV-

Akademie GmbH, Köln, zum 31. Dezember 2024 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden

Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zi-

tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Duisburg, den 14. Mai 2025

VINKEN • GÖRTZ • LANGE • UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Ök. Sabrina Böllerschen
Wirtschaftsprüferin
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ANLAGEN



Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2024

VDV-Akademie GmbH, Köln

AKTIVA

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 4.077,00 16.538,00
2. Geleistete Anzahlungen 19.610,37 0,00

23.687,37 16.538,00

II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.693,00 1.688,00

III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 26.000,00 1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 100.357,20 99.295,80

126.357,20 100.295,80

157.737,57 118.521,80

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 301.005,84 222.834,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter 146.019,76 164.220,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.829,94 28.281,54

454.855,54 415.336,89

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 906.548,67 303.195,73

1.361.404,21 718.532,62

C. Rechnungsabgrenzungsposten 361.469,63 199.494,32

1.880.611,41 1.036.548,74

PASSIVA

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 2.303,68 2.303,68

III. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 399.574,22 198.378,95

IV. Jahresüberschuss 341.270,86 266.195,27

768.148,76 491.877,90

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 184.265,96 34.467,00
2. Sonstige Rückstellungen 303.938,86 63.688,40

488.204,82 98.155,40

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 163.545,90 147.843,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 83.489,35 14.370,87
3. Sonstige Verbindlichkeiten 21.263,01 19.618,17

- davon aus Steuern: 
EUR 16.780,28 (Vorjahr: EUR 12.905,85)

268.298,26 181.832,82

D. Rechnungsabgrenzungsposten 355.959,57 264.682,62

1.880.611,41 1.036.548,74



Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

VDV-Akademie GmbH, Köln

2024
EUR

2023
EUR

1. Umsatzerlöse 5.082.061,18 4.114.643,65

2. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.762.024,68 2.296.568,68

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.099.128,29 797.660,07
b) Soziale Abgaben 266.163,21 178.184,81

4. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 17.414,20 44.271,86

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 440.894,04 492.873,42

6. Betriebsergebnis 496.436,76 305.084,81

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens 4.044,80 7.448,10

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.410,32 4.039,11
- davon aus verbundenen Unternehmen: 

EUR 4.000,00 (Vorjahr: EUR 4.000,00)

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 166.621,02 50.376,75

10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss 341.270,86 266.195,27

11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 399.574,22 198.378,95

12. Bilanzgewinn 740.845,08 464.574,22



VDV-Akademie GmbH Anlage 3
Köln Seite 1

Anhang

für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Firma der Gesellschaft lautet VDV-Akademie (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen-

Akademie) GmbH.  Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Köln unter HRB 64869 eingetragen. Sitz

der Gesellschaft ist 50672 Köln.

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und 

Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgen 

planmäßig entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. 

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 € und 800,00 € werden sofort 

abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. zum am Stichtag ggf. niedrigeren 

beizulegenden Wert bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem 

durch Wertberichtigung geminderten Wert angesetzt. 

Die Bewertung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken gebildet. Die Bewertung erfolgt nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung künftiger Preis- und 

Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.



VDV-Akademie GmbH Anlage 3
Köln Seite 2

III. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens ist in dem als Anlage zum 

Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich. Der Zugang zu den kumulierten Abschreibungen 

entspricht den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Abschreibungen des 

Geschäftsjahres.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind auch Forderungen bzw. 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen. Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten in Höhe von 46.019,76 € (i.V. 

64.220,44 €) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. 

§ 275 Abs. 2 HGB.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 21 Mitarbeiter (i.V. 18).

Köln, 14. Mai 2025

Alexander Möller

(Geschäftsführer)



Anlage 3a
Entwicklung des Anlagevermögens 

VDV-Akademie GmbH, Köln

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 01.01.2024 Zugänge Abgänge Zuschreibungen 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle
Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte 242.645,80 0,00 0,00 242.645,80 226.107,80 12.461,00 0,00 0,00 238.568,80 4.077,00 16.538,00

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 19.610,37 0,00 19.610,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.610,37 0,00

242.645,80 19.610,37 0,00 262.256,17 226.107,80 12.461,00 0,00 0,00 238.568,80 23.687,37 16.538,00

II. Sachanlagen

Betriebs- und
Geschäftsausstattung 103.722,32 10.958,20 0,00 114.680,52 102.034,32 4.953,20 0,00 0,00 106.987,52 7.693,00 1.688,00

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 1.000,00 25.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.000,00

2. Wertpapiere des
Anlagevermögens 106.595,80 0,00 0,00 106.595,80 7.300,00 0,00 0,00 1.061,40 6.238,60 100.357,20 99.295,80

107.595,80 25.000,00 0,00 132.595,80 7.300,00 0,00 0,00 1.061,40 6.238,60 126.357,20 100.295,80
453.963,92 55.568,57 0,00 509.532,49 335.442,12 17.414,20 0,00 1.061,40 351.794,92 157.737,57 118.521,80
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A. Rechtliche Verhältnisse

I. Handelsregister und Gesellschaftsvertrag

Die Firma der Gesellschaft lautet VDV-Akademie GmbH. Sie ist eingetragen im Handelsregister

beim Amtsgericht Köln unter HRB 64869.

Sitz der Gesellschaft ist Köln. Die Geschäftsleitung befindet sich ebenfalls an diesem Ort.

Geschäftsanschrift: Kamekestraße 37-39

50672 Köln.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 18. Dezember 2008.

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der Satzung die Planung und Durchführung von Kon-

gressen, Tagungen, Seminaren und Lehrgängen für die Verkehrsbranche und angelagerte Wirt-

schaftssektoren sowie die Zertifizierung von Aus- und Weiterbildungsstätten.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

II. Eigenkapital, Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Alleiniger Gesellschafter ist der VDV-

Akademie e.V. (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen-Akademie e.V.), Köln.

III. Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis

Als Geschäftsführer sind bestellt:

 Frau Ruth Leyendecker, Düsseldorf (bis 19. November 2024)

 Herrn Alexander Möller, Berlin (ab 17. November 2024).

Die Gesellschaft hat einen Beirat. Vorsitzender des Beirats ist Herr Harald Kraus. Weitere Mitglieder

sind Herr Christian Betchen, Herr Peter Densborn, Frau Ulrike Haber-Schilling, Herr Paul Hemkento-

krax, Frau Kerstin Jerchel, Herr Prof. Knut Ringat, Herr Martin Schmitz, Herr Lars Seiffert, Herr Alex-

ander Sterr, Frau Anja Wenmakers und Herr Oliver Wolff. 
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B. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Köln-Mitte unter der Steuernummer 215/5893/0633 geführt. 

Bis zum Prüfungszeitraum waren die steuerlichen Veranlagungen bis zum Jahr 2023 erfolgt.



1. Geltungsbereich

  
   



       


 
   
        





2. Umfang und Ausführung des Auftrags

         


       
        
     



        



 




 

       

   
 





 
   
         



4. Sicherung der Unabhängigkeit

 
 




 

     

     



5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte






  




 

      







 



7. Mängelbeseitigung

 

     



     




 
 



 
  
        






 

 

        



 



9. Haftung

   


 

     





          




Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
























































































































































 
 


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



 







 


 


      


 

        


 


       


       


        
     



         




 




 


          


        
    
 


 


       

       
     
 



12. Elektronische Kommunikation



       



13. Vergütung

 






  



14. Streitschlichtungen


  


 

         



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